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1. Anlass der Arbeit und Vorgehensweise

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 354 – Am Kirchpfad – befindet 
sich im Nordosten des Stadtteils Schaufenberg. Das Gebiet wird im Nordwesten von der 
Siersdorfer Straße, im Nordosten von der Otto-Hahn-Straße, im Südosten von der 
Maurerstraße und im Südwesten von den Gärten der Bebauung im Voßpfädchen begrenzt. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 354 – Am Kirchpfad – umfasst 
innerhalb der Gemarkung Alsdorf, Flur 38, die Flurstücke 320, 324, 327 bis 329, 332, 333, 
335, 338 bis 340, 342 und 344 bis 347. Die Gesamtfläche des Bebauungsplangebietes 
beträgt ca. 1,68 ha (ca. 16.827 m²).

Der nördliche Teil des Plangebietes ist bereits heute mit den Einfamilien- und Doppelhäusern 
entlang der Siersdorfer Straße bzw. dem Sonnengässchen bebaut. Der südliche Teil besteht 
aus ungenutztem Grünland und war bisher als Erweiterungsfläche für den Friedhof 
Schaufenberg vorgesehen. Diese Erweiterungsfläche wird jedoch zukünftig nicht in Anspruch 
genommen und steht daher für eine Entwicklung als Wohnbaufläche zur Verfügung.

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 354 – Auf dem Kirchpfad – gab die 
Vorgabe der Unteren Wasserbehörde der Städteregion Aachen, die Entwässerungssituation 
im Bereich der Grundstücke im Sonnengässchen abschließend zu lösen. Hierbei geht es vor 
allem um die Entsorgung des auf den unbelasteten, befestigten Flächen anfallenden 



Regenwassers. Diese erfolgt aktuell über Rigolensysteme, denen z.T. 
Regenwasserzisternen vorgeschaltet sind, welche das Wasser in den Untergrund der 
jeweiligen Grundstücke im Sonnengässchen versickern. Darüber hinaus sind an einigen 
dieser Rigolen Überläufe vorhanden, die aktuell auf die südlich angrenzende Grünfläche 
entwässern. 
Da für diese Rigolensysteme im Sonnengässchen keine wasserrechtliche Erlaubnis seitens 
der Unteren Wasserbehörde vorliegt, soll im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 354 eine alternative Entwässerungsmethode berücksichtigt werden. Hierzu ist, gemäß 
den Vorgaben der unteren Wasserbehörde, ein Anschluss an das öffentliche Kanalnetz 
vorgesehen. 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 354 ist es, die nicht mehr benötigte 
Friedhoferweiterungsfläche in der Südhälfte des Plangebietes einer städtebaulichen 
Entwicklung zuzuführen und eine entsprechende Nachverdichtung im Bestand als 
Maßnahme der Innenentwicklung vorzunehmen. Im Zuge der hierfür geplanten Bebauung 
und Erschließung der Grünfläche soll ein Anschluss der Grundstücke im Sonnengässchen 
an den Kanal in der Maurerstraße berücksichtigt, und die oben beschriebene 
Entwässerungsproblematik gelöst werden. Ein Anschluss an den vorhandenen Kanal in der 
Otto-Hahn-Straße ist nicht möglich, da dieser bereits hydraulisch ausgelastet ist.
Darüber hinaus bezieht das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 354 auch die nördlich 
gelegenen Flächen der Bebauung im Sonnengässchen und an der Siersdorfer Straße mit 
ein. Auf diese Weise sollen diese Bereiche planungsrechtlich im Bestand gesichert und die 
bisher private Verkehrsfläche des Sonnengässchens als öffentliche Verkehrsfläche 
gewidmet werden.

Da von dem Vorhaben möglicherweise Tierarten betroffen sein können, die unter den 
besonderen bzw. strengen Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) fallen, ist 
die Durchführung einer Artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) auf der Grundlage der §§ 7 
und 44 BNatSchG erforderlich.  
Die Vorprüfung basiert auf Angaben des zuständigen Landesamtes (LANUV) und erfolgt 
gemäß der Verwaltungsverordnung (VV) Artenschutz NRW vom 13.04.2010 in der Fassung 
vom 15.09.2010 sowie der Handlungsempfehlung zum Artenschutz in der Bauleitplanung 
und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben vom 22.10.2010. 

2. Liste der Planungsrelevanten Arten

Das Konzept der „planungsrelevanten Arten“ ist ein pragmatischer Ansatz zur Abschichtung 
des im Rahmen ASP zu bewältigenden Artenspektrums. Planungsrelevante Arten sind eine 
naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen geschützten Arten, die bei einer ASP im 
Sinne einer Art-für-Art Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für 
Nordrhein-Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen 
Kriterien. 
Die übrigen FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind entweder in Nordrhein-
Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste sowie sporadische Zuwanderer. Solche unsteten 
Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens sinnvoller 
Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Im Regelfall kann bei 
diesen Arten davon ausgegangen werden, dass nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG verstoßen wird (d.h. keine erhebliche Störung der lokalen Population, keine 
Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine 
unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko).

Nach Angaben des LANUV sind im Bereich des Messtischblattes 5102/2 insgesamt 
Vorkommen von 36 planungsrelevanten Tierarten bekannt (Internetabfrage vom 
26.03.2015):



Planungsrelevante Arten im Bereich des Vorhabens 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Status im 
Plangebiet 

Rote 
Liste 
D 

Rote 
Liste 
NRW 

Erhaltungszustand  
in NRW (ATL) 

Säugetiere 

Castor fiber Europäischer Biber Art 
vorhanden 3 3 G 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Art 
vorhanden + G G 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art 
vorhanden + + G 

Vögel 

Accipiter gentilis Habicht sicher 
brütend + V G- 

Accipiter nisus Sperber sicher 
brütend + + G 

Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger sicher 
brütend + + G 

Alauda arvensis Feldlerche sicher 
brütend + 3S U- 

Alcedo atthis Eisvogel sicher 
brütend V + G 

Anthus pratensis Wiesenpieper sicher 
brütend + 2 S 

Anthus trivialis Baumpieper sicher 
brütend + 3 U 

Asio otus Waldohreule sicher 
brütend + 3 U 

Athene noctua Steinkauz sicher 
brütend 2 3S G- 

Buteo buteo Mäusebussard sicher 
brütend + + G 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer sicher 
brütend + 3 U 

Cuculus canorus Kuckuck sicher 
brütend + 3 U- 

Delichon urbica Mehlschwalbe sicher 
brütend + 3S U 

Dryobates minor Kleinspecht sicher 
brütend + 3 U 

Falco tinnunculus Turmfalke sicher 
brütend + VS G 

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher 
brütend V 3S U 

Lanius collurio Neuntöter sicher 
brütend + VS U 

Locustella naevia Feldschwirl sicher 
brütend + 3 U 



Luscinia megarhynchos Nachtigall sicher 
brütend + 3 G 

Passer montanus Feldsperling sicher 
brütend + 3 U 

Perdix perdix Rebhuhn sicher 
brütend 2 2S S 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger sicher 
brütend + 3 U 

Rallus aquaticus Wasserralle sicher 
brütend + 3 U 

Riparia riparia Uferschwalbe sicher 
brütend V VS U 

Scolopax rusticola Waldschnepfe sicher 
brütend + 3 G 

Streptopelia turtur Turteltaube sicher 
brütend V 2 S 

Strix aluco Waldkauz sicher 
brütend + + G 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher sicher 
brütend V + G 

Tyto alba Schleiereule sicher 
brütend + +S G 

Vanellus vanellus Kiebitz sicher 
brütend 2 3S U- 

Amphibien 

Alytes obstetricans Geburtshelferkröte Art 
vorhanden + 3 S 

Bufo calamita Kreuzkröte Art 
vorhanden 3 3 U 

Rana lessonae Kleiner 
Wasserfrosch 

Art 
vorhanden G 3 G 

Legende 
Rote Liste-Status 

0 = ausgestorben oder verschollen V   = Vorwarnliste (selten) 

1 = vom Aussterben bedroht I     = gefährdete wandernde Tierart 

2 = stark gefährdet M   = Migrant, Wanderfalter, Irrgast oder verschleppt 

3 = gefährdet +    = nicht gefährdet 

R = durch extreme Seltenheit gefährdet k.A.= keine Angaben

N = Einstufung Dank Naturschutzmaßnahmen D  = Deutschland; NRW = Nordrhein-Westfalen 

S  = Einstufung Dank Naturschutzmaßnahmen (RL 2009) 

Erhaltungszustand in der atlantischen Region von Nordrhein-Westfalen 

G = günstig 

U = ungünstig / unzureichend 

S = ungünstig / schlecht 

Trend: + Zunahme; - Abnahme 



3. Artenschutzrechtliche Prüfung

Für diese Arten wird die Artenschutzrechtliche Prüfung im Ausschlussprinzip durchgeführt. 
Die Formblätter charakterisieren zunächst die jeweilige Art und zeigen die erwarteten 
Konflikte mit dem Vorhaben auf. Unter Berücksichtigung gegebenenfalls erforderlicher, 
artenspezifischer Vermeidungsmaßnahmen werden die möglichen Verbotstatbestände 
bewertet. Nach den Artenbögen erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse.



        

5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Biber nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für die Wasserfledermaus nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für die Zwergfledermaus ungeeignet. Ein 
Vorkommen kann für die angrenzenden Gärten angenommen werden. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist ohne Baumbestand. Ggf. käme er als 
Nahrungshabitat in Betracht. 





5102 

Bevorzugte Lebensräume sind Waldränder, Parks und Gärten mit 
hochgewachsenen Brut- und Ansitzbäumen. Im Plangebiet gibt es keinen 
Baumbestand. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Teichrohrsänger ungeeignet. 





5102 

Da die Feldlerche grundsätzlich einen Meidungsabstand zu höheren 
Strukturen hält, kann ein Vorkommen im Plangebiet ausgeschlossen werden. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Eisvogel nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Wiesenpieper nicht geeignet. 





5102 

Der Baumpieper siedelt in Baumgruppen und an Waldränder. Das Plangebiet 
ist baumlos. 





5102 

Der vorgefundene  Lebensraum ist für die Waldohreule nicht geeignet. 





5102

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Steinkauz ungeeignet. 





5102

Das Jagdrevier des Mäusebussards ist die offene Landschaft. Zur Brut nutzt 
er Wälder, Waldränder oder hohe Einzelbäume. Das Plangebiet ist eine 
baumlose, landwirtschaftlich genutzte Fläche. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Flussregenpfeifer ungeeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Kuckuck wenig geeignet. Er 
könnte eher in den angrenzenden Gärten anzutreffen sein. 





5102

Die Mehlschwalbe brütet in Löchern und Spalten in Häusern. Diese finden 
sich in heutigen Neubauten i.d.R. nicht. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Kleinspecht ungeeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Turmfalken nicht geeignet. 





5102 

Der Lebensraum der Rauchschwalbe wird nicht beeinträchtigt. Sie baut 
Nester an Gebäuden. Zur Insektenjagd bietet die Umgebung ausreichend 
Möglichkeiten. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Neuntöter ungeeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Feldschwirl ungeeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für die Nachtigall ungeeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Feldsperling ungeeignet. 





5102 

Aufgrund der Nähe störender Stadtstraßen ist ein Vorkommen des 
Rebhuhns in diesem Gebiet ausgeschlossen. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Waldlaubsänger nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für die Wasserralle nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für die Uferschwalbe nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für die Waldschnepfe nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für die Turteltaube nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Waldkauz nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Zwergtaucher nicht geeignet. 





5102 

Die Schleiereule pflegt die Ansitzjagd aus Hecken, hohen Bäumen und 
Waldrändern. Diese Strukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden, wohl 
aber in der näheren Umgebung. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den Kiebitz ungeeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für die Geburtshelferkröte nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für die Kreuzkröte nicht geeignet. 





5102 

Der vorgefundene Lebensraum ist für den  Kleinen Wasserfrosch nicht 
geeignet. 





4. Zusammenfassung

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 354 – Am Kirchpfad - wurden die 
artenschutzrechtlichen Belange des Vorhabens durch eine artenschutzrechtliche Prüfung 
untersucht. Insgesamt bietet das Plangebiet 36 planungsrelevanten Arten einen potenziellen 
Lebensraum.

Die Durchführung des Bebauungsplanes Nr. 354 – Am Kirchpfad - ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand aus artenschutzrechtlicher Sicht unbedenklich, da nach Einschätzung keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG ausgelöst werden.

Ein Vorkommen der Mehlschwalbe, die in Löchern und Spalten in Häusern brütet, ist in den 
angrenzenden Siedlungsbereichen aber durchaus wahrscheinlich. Da sich diese 
Brutmöglichkeiten in Neubauten i.d.R. nicht finden, ist in den textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans Nr. 354 – Am Kirchpfad - das Anbringen von Nisthilfen, auf den 
Grundstücken im geplanten Baugebiet, festzusetzen. 
Darüber hinaus sind alle älteren Bäume vor ihrer Fällung eingehend auf das Vorhandensein 
von größeren Nestern und Baumhöhlen zu untersuchen und alle abzureißenden Gebäude 
sind vor ihrem Abriss auf das Vorhandensein von Nestern und Winter- bzw. 
Sommerquartieren von Fledermäusen zu überprüfen. Die genannten Punkte sind 
entsprechend in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 354 – Am Kirchpfad 
– aufzunehmen.
Es wird kein Erfordernis gesehen, in die weitergehende Artenschutzprüfung der Stufe II 
einzutreten.

Alsdorf, 15.07. 2015

i.A. Becher




